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79.                                                           Öffentliche Bekanntgabe 

 

Entwurf der Haushaltssatzung der Kreisstadt Unna 
für das Haushaltsjahr 2026 

 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch das 
Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher und weiterer Vorschriften vom 10.7.2025 (GV. 
NRW. 2025 S. 618), wird folgendes bekannt gegeben: 
 
Der Entwurf der Haushaltssatzung der Kreisstadt Unna für das Haushaltsjahr 2026 mit ihren 
Anlagen liegt ab dem 28.11.2025 während der Dauer des Beratungsverfahrens des Rates 
zur Einsichtnahme während der Kernarbeitszeit wie u.g. öffentlich aus und ist unter 
https://www.unna.de  auf der Homepage der Kreisstadt Unna einzusehen. 
 
Die Beschlussfassung im Rat der Kreisstadt Unna erfolgt voraussichtlich am 18.12.2025. 
 
Persönliche Vorsprachen zur Einsichtnahme sind nur nach vorheriger Terminvereinbarung 
per Telefon oder per E-Mail möglich. Terminvereinbarungen können unter der Telefonnum-
mer 02303 103-2000 und unter der E-Mail peter.nustede@stadt-unna.de erfolgen. 
 
Kernarbeitszeit: 
 
Montag – Donnerstag: 08.30 – 12.00 Uhr, 13.30 – 16.00 Uhr, Freitag: 08.30 – 12.00 Uhr 
 
Adresse: 
 
Rathaus der Kreisstadt Unna 
-Finanzmanagement- 
Rathausplatz 1 
59423 Unna 
 
Gegen den Entwurf der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2026 mit seinen Anlagen 
können Einwohner der Kreisstadt Unna oder Abgabepflichtige Einwendungen in der Zeit 
vom 28.11.2025 bis einschließlich 12.12.2025 bei der vorgenannten Adresse, schriftlich o-
der mündlich zu Protokoll erheben. 
 
Über fristgerecht erhobene Einwendungen beschließt der Rat in öffentlicher Sitzung. 
Unna, den 28.11.2025 
 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Dirk Wigant 
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80.                                                           Bekanntmachung 

 

 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2024 der 
 

Unna Marketing – Gesellschaft für Veranstaltungen und Stadtmarketing mbH 
 

beauftragte  
 

A. S. Consulting GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

 
 

hat folgenden Bestätigungsvermerk erteilt: 
 

An die Unna Marketing-Gesellschaft für Veranstaltungen und Stadtmarketing mbH, Unna 

Wir haben den Jahresabschluss der Unna Marketing GmbH - bestehend aus der Bilanz zum 
31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. 
Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung 
der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den La-
gebericht der Unna Marketing GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. 
Dezember 2024 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse  
 
• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deut-

schen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermit-

telt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der 

Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 

1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 und 

 
•    vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 

Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit 

dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die 

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung 
mit§ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verant-
wortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt 11Verantwortung des 
Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Be-
stätigungsvermerks weitergehend beschrieben.  Wir sind von dem Unternehmen unabhän-
gig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 
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Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung 
mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prü-
fungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsur-
teile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht 
zu dienen.  
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und [der für die Überwachung Verantwortli-
chen] für den Jahresabschluss und den Lagebericht. 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, 
der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in 
allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beach-
tung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft 
vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrol-
len, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buch-
führung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu er-
möglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Dar-
stellungen ist.  
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort-
lich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurtei-
len. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus 
sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder 
rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.  
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lagebe-
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie 
in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vor-
kehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Auf-
stellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen ge-
setzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die 
Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des La-
geberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss 
als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstel-
lungen ist und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit 
den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzli-
chen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-
treffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile 
zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.  
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass 
eine in Übereinstimmung mit§ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der 
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Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche 
Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als we-
sentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder 
insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen 
wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.  
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. 
 
Darüber hinaus 
 
•   identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbe-

absichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen 

und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 

Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 

Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht auf-

gedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrüge-

risches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irrefüh-

rende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

•  gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevan-

ten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vor-

kehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gege-

benen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur 

Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben. 

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten-

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertre-

tern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

•  ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Ver-

tretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-

menstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine we-

sentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten be-

steht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der 

Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine 

wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die 

dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu ma-

chen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu 

modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage, der bis zum Da-

tum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereig-

nisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Un-

ternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

•   beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlus-

ses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden 

Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 

der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-

hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesell-

schaft vermittelt. 
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• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Geset-

zesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft. 

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten-

zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigne-

ter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten 

Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen 

nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus 

diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten An-

gaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein 

erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zu-

kunftsorientierten Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten 
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung 
feststellen." 
 
Vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vor-
schriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW 
PS 450 n.F.). 
 
Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder Lageberichts in ei-
ner von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in an-
dere Sprachen) erfordert unsere erneute Stellungnahme, soweit dabei unser Bestätigungs-
vermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird. Wir weisen diesbezüglich auf§ 
328 HGB hin. 
 
Unna, den 12.08.2025  

 
AS. Consulting GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 

(Andreas Schröer) 
Wirtschaftsprüfer 
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Auszug aus dem P r o t o k o l l  
über die 127. Sitzung der Gesellschafterversammlung der Unna Marketing– Gesellschaft für 
Veranstaltungen und Stadtmarketing mbH am 01.09.2025 in der Erich Göpfert Stadthalle 
Unna 
 
Punkt 2:  Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2024 

 
 
Beschluss: 
 
Die Gesellschafterversammlung fasst einstimmig folgenden Beschluss: 
 
Die Gesellschafterversammlung der Unna Marketing – Gesellschaft für Veranstaltungen 
und Stadtmarketing mbH stellt den Jahresabschluss und den Lagebericht 2024 fest.  
 
Darüber hinaus beschließt die Gesellschafterversammlung der Unna Marketing GmbH, den 
Jahresfehlbetrag in Höhe von 1,0 TEUR auf neue Rechnungen vorzutragen. 
 
 
 
Punkt   3: Entlastung des Geschäftsführers für das Geschäftsjahr 2024 
 
 
Beschluss: 
 
Die Gesellschafterversammlung der Unna Marketing – Gesellschaft für Veranstaltungen 
und Stadtmarketing mbH beschließt, dem Geschäftsführer für das Geschäftsjahr 2024 Ent-
lastung zu erteilen.  
 
Der Beschluss ergeht einstimmig. 
 
Der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung spricht der Geschäftsführung und dem ge-
samten Team seinen besonderen Dank für die hervorragende Arbeit und das besondere 
Engagement aus. Unter der Geschäftsführung von Horst Bresan sei Unna Marketing als 
überaus erfolgreicher Player weit über die Grenzen Unnas bekannt. Er sei sehr zuversicht-
lich, dass Unna auch weiterhin durch das Engagement der Unna Marketing GmbH so beliebt 
bliebe.  
 
Unna, den 20.11.2025 
 
 
f. d. R. 
       
.............................     .............................. 

gez. Horst Bresan    gez. Daniela Guidara 

Geschäftsführer 
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Impressum 
 
 

Herausgeberin: Kreisstadt Unna 
Hauptamt 
Rathausplatz 1 
59423 Unna 

Redaktion: Jonas Wenzel 
02303 103-1020 
hauptamt@stadt-unna.de 

Bezug: Das Amtsblatt wird veröffentlicht unter: https://www.unna.de/stadtverwaltung 
 Es liegt auch zu den allgemeinen Öffnungszeiten der Kreisstadt Unna (montags bis 

freitags von 08:30 bis 12:00 Uhr und montags bis donnerstags von 13:30 bis 16:00 
Uhr) im Raum 150 aus. 

 An- und Abmeldungen zum kostenlosen E-Mail-Newsletter nimmt das Hauptamt    
unter hauptamt@stadt-unna.de entgegen. 

Hinweis: Für die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit sind die jeweiligen Organisationsein-
heiten verantwortlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


